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Im Dezember 2016 hat das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt seinen Bericht zur Lohngleichheit in der 
kantonalen Verwaltung publiziert. Der Bericht hält fest, dass die Lohngleichheit in der kantonalen Verwaltung 
einen Diskriminierungskoeffizient von 2.4% erreicht. Frauen verdienen demnach in der Verwaltung 2.4% weniger 
als Männer. 

Im Bericht werden in einem mehrstufigen Verfahren (erweiterte Regressionsanalyse) noch weitere Merkmale zur 
Berechnung der Lohndifferenz angewendet, so dass der Wert schlussendlich auf 0.7% absinkt. Gemäss 
Aussagen im Bericht (S. 12) werden in der statistischen Analyse alle potentiellen Erklärungsfaktoren einbezogen, 
die einen Beitrag zur Erklärung von Lohnunterschieden leisten können. Es wird betont, dass alle relevanten 
Faktoren berücksichtigt werden müssen, auch wenn oder gerade weil sie auf weitere mögliche Diskriminierung 
hinweisen. 

Obwohl die Situation im Kanton Basel-Stadt betreffend Lohngleichheit generell erfreulich ist, ergeben sich aus 
dem Bericht trotzdem noch Fragen. 

Der gute Wert von 0.7% wird nur erreicht, wenn Variablen wie Departement/Funktionsbereich, 
Beschäftigungsgrad, Herkunft und Familienstand miteinbezogen werden. Diese Variablen werden jedoch als 
diskriminierend bezeichnet. 

So ist eine unterschiedliche Entlöhnung aufgrund des Familienstandes gemäss GlG (Art 3) nicht erlaubt und gilt 
als direkte Diskriminierung. Der Beschäftigungsgrad ist eine indirekte diskriminierende Variable, da vor allem 
Frauen Teilzeit arbeiten. Gemäss Bundesgericht ist es nicht zulässig, Teilzeitangestellte anteilsmässig tiefer zu 
entlöhnen als Vollzeitangestellte. Auch eine tiefere Entlöhnung aufgrund der Herkunft ist diskriminierend. 

Geht man davon aus, dass ein Diskriminierungskoeffizient von 0.0% anzustreben ist, bitte ich den Regierungsrat 
um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Sind sich die Departemente der Verwaltung bewusst, dass Departement/Funktionsbereich, 
Beschäftigungsgrad, Herkunft und Familienstand diskriminierende Variablen sind? 

2. Wenn ja, sind sie sich bewusst, dass diese auch in der Verwaltung Basel-Stadt zum Tragen kommen, 
denn nur so lässt sich ein Diskriminierungskoeffizient von 0.7% erreichen? 

3. Wenn nein, wie will die Regierung das Bewusstsein dafür schärfen? 

4. Mit welcher Strategie will die Regierung die Departemente/entscheidungsrelevanten Personen 
sensibilisieren? 
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